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VERORDNUNG (EG) Nr. 2006/2004 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. Oktober 2004 

über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

KAPITEL I 

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Zielsetzung 

Diese Verordnung regelt die Bedingungen, unter denen die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten, die als für die Durchsetzung der Ge
setze zum Schutz der Verbraucherinteressen verantwortlich benannt 
wurden, miteinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, um 
im Interesse des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen der Verbrau
cher zu gewährleisten, dass diese Gesetze eingehalten werden und das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sichergestellt wird. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Die in den Kapiteln II und III enthaltenen Bestimmungen über 
die Amtshilfe gelten für innergemeinschaftliche Verstöße. 

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der gemeinschaftlichen Re
geln im Bereich des internationalen Privatrechts, insbesondere der Re
geln über die Zuständigkeit der Gerichte und das anwendbare Recht. 

(3) Diese Verordnung lässt die Durchführung von Maßnahmen zur 
strafrechtlichen und zivilrechtlichen justiziellen Zusammenarbeit in den 
Mitgliedstaaten unberührt, insbesondere die Tätigkeit des Europäischen 
Justiziellen Netzes. 

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung lassen die Erfüllung weiter 
gehender Verpflichtungen der Amtshilfe durch die Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Schutzes der kollektiven wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher, einschließlich der strafrechtlichen Verfolgung, die sich 
aus anderen Rechtsakten, einschließlich bilateraler und multilateraler 
Abkommen, ergeben, unberührt. 

(5) Diese Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 98/27/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über 
Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen ( 1 ) unbe
rührt. 

(6) Diese Verordnung berührt nicht die gemeinschaftsrechtlichen Be
stimmungen zum Binnenmarkt, insbesondere die Bestimmungen zum 
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. 

▼B 

( 1 ) ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2002/65/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16).
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(7) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Gemeinschaftsbestimmun
gen über die Fernsehdienstleistungen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff 

a) „Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen“ die im Anhang 
aufgeführten Richtlinien in der in die innerstaatliche Rechtsordnung 
der Mitgliedstaaten umgesetzten Form und die dort aufgeführten 
Verordnungen; 

b) „innergemeinschaftlicher Verstoß“ jede Handlung oder Unterlassung, 
die gegen die in Buchstabe a) genannten Gesetze zum Schutz der 
Verbraucherinteressen verstößt und die Kollektivinteressen von Ver
brauchern schädigt oder schädigen kann, die in einem anderen Mit
gliedstaat oder anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat ansäs
sig sind, in dem die Handlung oder die Unterlassung ihren Ursprung 
hatte oder stattfand, oder in dem der verantwortliche Verkäufer oder 
Dienstleistungserbringer niedergelassen ist, oder in dem Beweismittel 
oder Vermögensgegenstände betreffend die Handlung oder die Un
terlassung vorhanden sind; 

c) „zuständige Behörde“ jede Behörde auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene, die spezifische Zuständigkeiten zur Durchsetzung der 
Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen besitzt; 

d) „zentrale Verbindungsstelle“ die Behörde in den einzelnen Mitglied
staaten, die mit der Koordinierung der Anwendung dieser Verord
nung im jeweiligen Mitgliedstaat betraut ist; 

e) „zuständiger Beamter“ einen Beamten einer zuständigen Behörde, 
der als für die Anwendung dieser Verordnung zuständige Person 
benannt worden ist; 

f) „ersuchende Behörde“ die zuständige Behörde, die ein Amtshilfeer
suchen stellt; 

g) „ersuchte Behörde“ die zuständige Behörde, an die ein Amtshilfeer
suchen gerichtet wird; 

h) „Verkäufer oder Dienstleistungserbringer“ jede natürliche oder juris
tische Person, die in Bezug auf die Gesetze zum Schutz der Ver
braucherinteressen zu Zwecken handelt, die mit ihrer gewerblichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen; 

i) „Marktüberwachungstätigkeiten“ die Maßnahmen einer zuständigen 
Behörde, die dazu dienen, innergemeinschaftliche Verstöße aufzude
cken, die in ihrem Hoheitsgebiet begangen worden sind; 

j) „Verbraucherbeschwerde“ eine durch hinreichende Beweise unter
mauerte Darlegung, dass ein Verkäufer oder Dienstleistungserbringer 
gegen die Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen verstoßen 
hat oder verstoßen könnte; 

k) „Kollektivinteressen der Verbraucher“ die Interessen mehrerer Ver
braucher, die durch einen Verstoß geschädigt worden sind oder ge
schädigt werden könnten. 

▼B
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Artikel 4 

Zuständige Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen Behörden und eine 
zentrale Verbindungsstelle, die für die Anwendung dieser Verordnung 
verantwortlich ist. 

(2) Jeder Mitgliedstaat kann, wenn dies zur Erfüllung seiner Ver
pflichtungen im Rahmen dieser Verordnung erforderlich ist, andere Be
hörden benennen. Sie können ferner Stellen benennen, die gemäß Ar
tikel 8 Absatz 3 ein legitimes Interesse daran haben, dass innergemein
schaftliche Verstöße eingestellt oder verboten werden. 

(3) Jede zuständige Behörde verfügt unbeschadet des Absatzes 4 
über die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse und übt diese Befugnisse 
im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften aus. 

(4) Die zuständigen Behörden können die in Absatz 3 genannten 
Befugnisse in Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften wie folgt 
ausüben: 

a) entweder unmittelbar in eigener Verantwortung oder unter Aufsicht 
der Justizbehörden oder 

b) im Wege eines Antrags an die Gerichte, die für den Erlass der 
erforderlichen Entscheidung zuständig sind, gegebenenfalls auch im 
Wege eines Rechtsmittels, wenn der Antrag auf Erlass der erforder
lichen Entscheidung keinen Erfolg hatte. 

(5) Soweit die zuständigen Behörden ihre Befugnisse gemäß Absatz 
4 Buchstabe b) im Wege eines Antrags an die Gerichte ausüben, sind 
diese Gerichte für den Erlass der erforderlichen Entscheidungen zustän
dig. 

(6) Die in Absatz 3 genannten Befugnisse werden nur ausgeübt, 
wenn ein begründeter Verdacht auf einen innergemeinschaftlichen Ver
stoß besteht; sie umfassen zumindest das Recht, 

a) relevante Unterlagen jeglicher Art und Form einzusehen, die mit dem 
innergemeinschaftlichen Verstoß in Zusammenhang stehen; 

b) von jedermann einschlägige Auskünfte über den innergemeinschaft
lichen Verstoß zu verlangen; 

c) die erforderlichen Ermittlungen vor Ort durchzuführen; 

d) die betreffenden Verkäufer oder Dienstleistungserbringer schriftlich 
aufzufordern, einen von ihnen begangenen innergemeinschaftlichen 
Verstoß einzustellen; 

e) von dem für einen innergemeinschaftlichen Verstoß verantwortlichen 
Verkäufer oder Dienstleistungserbringer die Verpflichtung zu erwir
ken, den innergemeinschaftlichen Verstoß einzustellen, und gegebe
nenfalls diese schriftliche Verpflichtung zu veröffentlichen; 

f) die Einstellung oder das Verbot eines innergemeinschaftlichen Ver
stoßes zu fordern und gegebenenfalls die entsprechenden Entschei
dungen zu veröffentlichen; 

▼B
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g) im Fall der Nichtbeachtung einer Entscheidung von der unterlegenen 
beklagten Partei zu verlangen, einen bestimmten Betrag in eine öf
fentliche Kasse oder an einen anderen im Rahmen einzelstaatlicher 
Rechtsvorschriften bezeichneten Begünstigten zu zahlen. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden 
mit den für die Durchführung dieser Verordnung angemessenen Mitteln 
ausgestattet sind. Die zuständigen Beamten müssen die beruflichen 
Standards einhalten und angemessenen internen Verfahren oder Verhal
tensregeln unterliegen, die insbesondere den Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, ein faires Verfahren und 
die Wahrung der Vertraulichkeit und des Berufsgeheimnisses gemäß 
Artikel 13 gewährleisten. 

(8) Jede zuständige Behörde macht öffentlich bekannt, welche Rechte 
und Pflichten ihr im Rahmen dieser Verordnung übertragen wurden und 
benennt die zuständigen Beamten. 

Artikel 5 

Verzeichnisse 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission und den anderen Mit
gliedstaaten mit, welche zuständigen Behörden, andere Behörden und 
Stellen, die ein legitimes Interesse daran haben, dass innergemeinschaft
liche Verstöße eingestellt oder verboten werden, und welche zentrale 
Verbindungsstelle er benannt hat. 

(2) Die Kommission veröffentlicht und aktualisiert das Verzeichnis 
der zentralen Verbindungsstellen und zuständigen Behörden im Amts
blatt der Europäischen Union. 

KAPITEL II 

AMTSHILFE 

Artikel 6 

Informationsaustausch auf Ersuchen 

(1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde übermittelt die ersuchte 
Behörde gemäß Artikel 4 unverzüglich alle einschlägigen Informatio
nen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob ein innergemeinschaftli
cher Verstoß vorliegt oder ob ein begründeter Verdacht besteht, dass ein 
solcher erfolgen könnte. 

(2) Die ersuchte Behörde stellt gegebenenfalls mit der Unterstützung 
anderer Behörden entsprechende Ermittlungen an oder trifft andere not
wendige oder geeignete Maßnahmen gemäß Artikel 4, um die erbetenen 
Informationen zu beschaffen. 

(3) Auf Antrag der ersuchenden Behörde kann die ersuchte Behörde 
einem zuständigen Beamten der ersuchenden Behörde gestatten, die 
Beamten der ersuchten Behörde bei ihrer Ermittlungsarbeit zu begleiten. 

(4) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

▼B
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Artikel 7 

Informationsaustausch ohne Ersuchen 

(1) Wenn eine zuständige Behörde feststellt, dass ein innergemein
schaftlicher Verstoß vorliegt, oder wenn sie den begründeten Verdacht 
hat, dass ein derartiger Verstoß erfolgen könnte, so teilt sie dies den 
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Kommission un
verzüglich mit und liefert alle erforderlichen Informationen. 

(2) Wenn eine zuständige Behörde weitere Durchsetzungsmaßnah
men im Zusammenhang mit einem innergemeinschaftlichen Verstoß 
trifft oder entsprechende Amtshilfeersuchen bei ihr eingehen, so infor
miert die zuständige Behörde die betroffenen zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten und die Kommission. 

(3) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

Artikel 8 

Durchsetzungsersuchen 

(1) Auf Antrag einer ersuchenden Behörde trifft die ersuchte Behörde 
alle erforderlichen Durchsetzungsmaßnahmen, um unverzüglich eine 
Einstellung oder ein Verbot des innergemeinschaftlichen Verstoßes zu 
bewirken. 

(2) Um ihren Verpflichtungen nach Absatz 1 nachzukommen, übt die 
ersuchte Behörde die in Artikel 4 Absatz 6 genannten Befugnisse sowie 
weitere ihr durch innerstaatliche Rechtsvorschriften übertragene Befug
nisse aus. Die ersuchte Behörde entscheidet, gegebenenfalls mit der 
Unterstützung anderer Behörden, welche Durchsetzungsmaßnahmen ge
troffen werden, um auf verhältnismäßige, wirksame und effiziente 
Weise eine Einstellung oder ein Verbot des innergemeinschaftlichen 
Verstoßes zu bewirken. 

(3) Die ersuchte Behörde kann ihren Verpflichtungen nach den Ab
sätzen 1 und 2 auch dadurch nachkommen, dass sie eine Stelle, die 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 als Stelle benannt worden ist, die 
ein legitimes Interesse an der Einstellung oder dem Verbot innergemein
schaftlicher Verstöße hat, anweist, alle ihr nach innerstaatlichem Recht 
zur Verfügung stehenden Durchsetzungsmaßnahmen zu treffen, um die 
Einstellung oder das Verbot des innergemeinschaftlichen Verstoßes im 
Auftrag der ersuchten Behörde zu bewirken. Falls diese Stelle die Ein
stellung oder das Verbot des innergemeinschaftlichen Verstoßes nicht 
unverzüglich bewirkt, bleiben die Verpflichtungen der ersuchten Be
hörde nach den Absätzen 1 und 2 bestehen. 

(4) Die ersuchte Behörde darf die in Absatz 3 genannten Maßnah
men nur dann treffen, wenn nach Abstimmung mit der ersuchenden 
Behörde über die Anwendung dieser Maßnahmen sowohl die er
suchende als auch die ersuchte Behörde darin übereinstimmen, dass 

— durch die Anwendung der Maßnahmen nach Absatz 3 die Einstel
lung oder das Verbot eines innergemeinschaftlichen Verstoßes vo
raussichtlich in einer mindestens ebenso effizienten und wirksamen 
Weise bewirkt wird wie im Fall eines Tätigwerdens der ersuchten 
Behörde 

und 

— durch die Weisung, die der nach innerstaatlichem Recht benannten 
Stelle erteilt wird, keine nach Artikel 13 geschützten Informationen 
an diese Stelle weitergegeben werden. 

▼B
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(5) Ist die ersuchende Behörde der Auffassung, dass die in Absatz 
4 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, so teilt sie dies der ersuch
ten Behörde schriftlich unter Angabe der Gründe mit. Gelangen die 
ersuchende Behörde und die ersuchte Behörde zu keiner Übereinstim
mung, so kann die ersuchte Behörde die Angelegenheit an die Kommis
sion verweisen, die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Ver
fahren dazu Stellung nimmt. 

(6) Die ersuchte Behörde kann sich bei der Durchführung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Durchsetzungsmaßnahmen mit der er
suchenden Behörde abstimmen. Die ersuchte Behörde unterrichtet die 
ersuchende Behörde, die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
und die Kommission unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen 
und deren Wirkung in Bezug auf den innergemeinschaftlichen Verstoß 
sowie darüber, ob der Verstoß eingestellt wurde. 

(7) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

Artikel 9 

Koordinierung der Marktüberwachungs- und Durchsetzungstätigkeit 

(1) Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Marktüberwachungs- 
und Durchsetzungstätigkeit. Sie tauschen alle hierfür erforderlichen In
formationen aus. 

(2) Wenn die zuständigen Behörden feststellen, dass ein inner
gemeinschaftlicher Verstoß die Interessen der Verbraucher in mehr als 
zwei Mitgliedstaaten schädigt, koordinieren die betreffenden zuständi
gen Behörden ihre Durchsetzungsmaßnahmen und Amtshilfeersuchen 
über die zentrale Verbindungsstelle. Insbesondere bemühen sie sich 
um eine gleichzeitige Durchführung von Ermittlungs- und Durchset
zungsmaßnahmen. 

(3) Die zuständigen Behörden informieren die Kommission vorab 
über diese Koordinierung; sie können die Beamten und andere von 
der Kommission befugte Begleitpersonen zur Beteiligung auffordern. 

(4) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

Artikel 10 

Datenbank 

(1) Die Kommission unterhält eine elektronische Datenbank, in der 
sie alle ihr gemäß den Bestimmungen der Artikel 7, 8 und 9 zugehen
den Informationen speichert und verarbeitet. Die Datenbank darf nur 
den zuständigen Behörden für Abfragen zur Verfügung gestellt werden. 
Die zuständigen Behörden werden hinsichtlich ihrer Pflichten in Bezug 
auf die Übermittlung von Informationen zwecks Speicherung in der 
Datenbank und der damit verbundenen Verarbeitung personenbezogener 
Daten als für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe d) der Richtlinie 95/46/EG betrachtet. Die Kommission wird 
hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Artikel und der damit verbun
denen Verarbeitung personenbezogener Daten als für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d) der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 betrachtet. 

▼B
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(2) Stellt eine zuständige Behörde fest, dass sich ein von ihr gemäß 
Artikel 7 mitgeteilter innergemeinschaftlicher Verstoß letztlich als unbe
gründet erwiesen hat, so zieht sie die Mitteilung zurück; die Kommis
sion entfernt die Informationen unverzüglich aus der Datenbank. Teilt 
eine ersuchte Behörde der Kommission gemäß Artikel 8 Absatz 6 mit, 
dass ein innergemeinschaftlicher Verstoß eingestellt wurde, so werden 
die gespeicherten Daten zu dem innergemeinschaftlichen Verstoß fünf 
Jahre nach der Mitteilung gelöscht. 

(3) Die zur Durchführung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen 
werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren 
erlassen. 

KAPITEL III 

BEDINGUNGEN FÜR DIE AMTSHILFE 

Artikel 11 

Allgemeine Verantwortlichkeiten 

(1) Die zuständigen Behörden erfüllen ihre Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung so, als würden sie im Interesse der Verbraucher ihres 
eigenen Landes und im eigenen Interesse handeln oder auf Ersuchen 
einer anderen zuständigen Behörde in ihrem eigenen Land. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um 
über ihre zentrale Verbindungsstelle eine wirksame Koordinierung der 
Anwendung dieser Verordnung durch die von ihnen benannten zustän
digen Behörden, anderen Behörden, Stellen, die ein legitimes Interesse 
an der Einstellung innergemeinschaftlicher Verstöße haben, und durch 
die zuständigen Gerichte zu gewährleisten. 

(3) Die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden und allen sonstigen Stellen, die gemäß dem in
nerstaatlichen Recht ein berechtigtes Interesse an der Einstellung oder 
dem Verbot von innergemeinschaftlichen Verstößen haben, damit mög
liche innergemeinschaftliche Verstöße den zuständigen Behörden unver
züglich mitgeteilt werden. 

Artikel 12 

Verfahren für Amtshilfeersuchen und Informationsaustausch 

(1) Die ersuchende Behörde stellt sicher, dass jedes Amtshilfeer
suchen ausreichende Informationen enthält, damit die ersuchte Behörde 
dem Ersuchen Folge leisten kann; hierzu gehören auch alle erforderli
chen Beweismittel, die nur im Hoheitsgebiet der ersuchenden Behörde 
beschafft werden können. 

(2) Ersuchen werden von der ersuchenden Behörde über die zentrale 
Verbindungsstelle der ersuchenden Behörde an die zentrale Verbin
dungsstelle der ersuchten Behörde übermittelt. Die Ersuchen werden 
von der zentralen Verbindungsstelle der ersuchten Behörde unverzüglich 
an die entsprechende zuständige Behörde weitergeleitet. 

(3) Amtshilfeersuchen und jegliche Übermittlung von Informationen 
erfolgen schriftlich unter Verwendung eines Standardformulars und wer
den auf elektronischem Wege über die in Artikel 10 vorgesehene Daten
bank übermittelt. 

▼B
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(4) Die für die Ersuchen und die Übermittlung von Informationen zu 
verwendenden Sprachen werden vor Einleitung des Verfahrens von den 
betreffenden zuständigen Behörden vereinbart. Kann keine Einigung 
erzielt werden, so werden die Ersuchen in der Amtssprache oder den 
Amtssprachen des Mitgliedstaats der ersuchenden Behörde und die Ant
worten in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats 
der ersuchten Behörde übermittelt. 

(5) Die auf ein Ersuchen hin übermittelten Informationen werden 
unmittelbar der ersuchenden Behörde und gleichzeitig den zentralen 
Verbindungsstellen der ersuchenden und der ersuchten Behörde über
mittelt. 

(6) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

Artikel 13 

Verwendung von Informationen und Schutz personenbezogener 
Daten sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses 

(1) Die übermittelten Informationen dürfen nur zu dem Zweck ver
wendet werden, die Einhaltung der Gesetze zum Schutz der Verbrau
cherinteressen zu gewährleisten. 

(2) Die zuständigen Behörden dürfen alle ihnen übermittelten Infor
mationen, Unterlagen, Erkenntnisse, Erklärungen, beglaubigten Kopien 
und Ermittlungsergebnisse in gleicher Weise als Beweismittel verwen
den wie entsprechende im eigenen Land beschaffte Unterlagen. 

(3) Informationen, die in jeglicher Form Personen, die eine Tätigkeit 
bei den zuständigen Behörden, den Gerichten, anderen Behörden und 
der Kommission ausüben, übermittelt werden, einschließlich Informatio
nen, die der Kommission übermittelt und in der in Artikel 10 genannten 
Datenbank gespeichert werden, und durch deren Weitergabe 

— der Schutz der Privatsphäre und die Integrität des Einzelnen, ins
besondere gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den 
Schutz personenbezogener Daten, 

— die geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Per
son, einschließlich des geistigen Eigentums, 

— Gerichtsverfahren und die Rechtsberatung 

oder 

— der Zweck von Untersuchungs- und Ermittlungstätigkeiten 

beeinträchtigt würde, sind vertraulich zu behandeln und unterliegen der 
beruflichen Schweigepflicht, es sei denn, die Weitergabe der Informa
tionen ist erforderlich, um die Einstellung oder das Verbot eines inner
gemeinschaftlichen Verstoßes zu bewirken und die übermittelnde Be
hörde stimmt der Weitergabe zu. 

▼B



 

02004R2006 — DE — 03.12.2018 — 009.001 — 10 

(4) Zum Zweck der Durchführung dieser Verordnung erlassen die 
Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um die 
Rechte und Pflichten nach den Artikeln 10, 11 und 12 der Richtlinie 
95/46/EG zu beschränken, soweit dies für die Wahrung der in Artikel 13 
Absatz 1 Buchstaben d) und f) jener Richtlinie genannten Interessen 
notwendig ist. Die Kommission kann die Rechte und Pflichten nach 
Artikel 4 Absatz 1, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1, den Artikeln 13 
bis 17 und Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 in 
den Fällen beschränken, in denen eine solche Beschränkung für die 
Wahrung der in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a) und e) jener Ver
ordnung genannten Interessen notwendig ist. 

(5) Die zur Durchführung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen 
werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren 
erlassen. 

Artikel 14 

Informationsaustausch mit Drittländern 

(1) Erhält eine zuständige Behörde Informationen von einer Behörde 
eines Drittlands, so übermittelt sie diese Informationen an die betref
fenden zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, sofern dies nach 
den bilateralen Amtshilfeabkommen mit dem betreffenden Drittland zu
lässig ist und die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingehalten werden. 

(2) Die im Rahmen dieser Verordnung übermittelten Informationen 
können von einer zuständigen Behörde auch an eine Behörde eines 
Drittlands im Rahmen eines Amtshilfeabkommens mit dem betreffenden 
Drittland übermittelt werden, sofern die Einwilligung der zuständigen 
Behörde, von der die Informationen ursprünglich stammen, eingeholt 
wurde und die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
eingehalten werden. 

Artikel 15 

Bedingungen 

(1) Die Mitgliedstaaten verzichten auf jegliche Erstattung von Kos
ten, die bei der Durchführung dieser Verordnung entstehen. Allerdings 
haftet der Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde gegenüber dem Mit
gliedstaat der ersuchten Behörde für Kosten und Verluste, die infolge 
von Maßnahmen angefallen sind, die von einem Gericht hinsichtlich des 
Vorliegens eines innergemeinschaftlichen Verstoßes als unbegründet an
gesehen wurden. 

(2) Eine ersuchte Behörde kann ein Ersuchen um Durchsetzungsmaß
nahmen gemäß Artikel 8 nach Abstimmung mit der ersuchenden Be
hörde ablehnen, wenn 

a) in Bezug auf denselben innergemeinschaftlichen Verstoß und gegen 
denselben Verkäufer oder Dienstleistungserbringer vor den Justizbe
hörden im Mitgliedstaat der ersuchten oder der ersuchenden Behörde 
bereits ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde oder dort ein rechts
kräftiges Urteil ergangen ist, 

b) sie nach den von ihr ordnungsgemäß durchgeführten Ermittlungen zu 
der Ansicht gelangt, dass kein innergemeinschaftlicher Verstoß 
vorliegt, 

oder 

▼B
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c) ihrer Ansicht nach die ersuchende Behörde keine ausreichenden In
formationen gemäß Artikel 12 Absatz 1 vorgelegt hat, es sei denn, 
dass die ersuchte Behörde es bereits abgelehnt hat, einem Ersuchen 
nach Absatz 3 Buchstabe c) in Bezug auf denselben innergemein
schaftlichen Verstoß nachzukommen. 

(3) Eine ersuchte Behörde kann ein Ersuchen um Informationen nach 
Artikel 6 ablehnen, wenn 

a) sie nach Abstimmung mit der ersuchenden Behörde zu der Ansicht 
gelangt, dass die erbetenen Informationen von der ersuchenden Be
hörde nicht benötigt werden, um festzustellen, ob ein innergemein
schaftlicher Verstoß erfolgt ist oder ob ein begründeter Verdacht 
besteht, dass ein solcher Verstoß erfolgen könnte, 

b) die ersuchende Behörde sich nicht damit einverstanden erklärt, dass 
die Informationen den in Artikel 13 Absatz 3 enthaltenen Bestim
mungen zur Vertraulichkeit und zur beruflichen Schweigepflicht 
unterliegen, 

oder 

c) in Bezug auf denselben innergemeinschaftlichen Verstoß und gegen 
denselben Verkäufer oder Dienstleistungserbringer von den Justizbe
hörden im Mitgliedstaat der ersuchten oder der ersuchenden Behörde 
bereits strafrechtliche Ermittlungen oder ein Gerichtsverfahren einge
leitet wurden bzw. ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. 

(4) Eine ersuchte Behörde kann entscheiden, den in Artikel 7 er
wähnten Verpflichtungen nicht nachzukommen, wenn in Bezug auf 
denselben innergemeinschaftlichen Verstoß und gegen denselben Ver
käufer oder Dienstleistungserbringer von den Justizbehörden im Mit
gliedstaat der ersuchten oder der ersuchenden Behörde bereits strafrecht
liche Ermittlungen oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurden bzw. 
ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. 

(5) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde und der 
Kommission die Gründe für die Ablehnung der Amtshilfe mit. Die 
ersuchende Behörde kann die Angelegenheit an die Kommission ver
weisen, die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren 
dazu Stellung nimmt. 

(6) Die zur Durchführung der Vorschriften dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genann
ten Verfahren getroffen. 

KAPITEL IV 

GEMEINSCHAFTSTÄTIGKEITEN 

Artikel 16 

Koordinierung der Durchsetzungstätigkeiten 

(1) Soweit dies zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung er
forderlich ist, unterrichten die Mitgliedstaaten einander und die Kom
mission über ihre Tätigkeiten von gemeinschaftlichem Interesse in Be
reichen wie zum Beispiel den folgenden: 

a) Schulung ihrer für die Durchsetzung des Verbraucherschutzes zu
ständigen Beamten, einschließlich Sprachausbildung und Veranstal
tung von Ausbildungsseminaren; 

b) Erfassung und Klassifizierung von Verbraucherbeschwerden; 

c) Aufbau sektorspezifischer Netze zuständiger Beamter; 

d) Entwicklung eines Instrumentariums für Information und Kommuni
kation; 

▼B
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e) Erarbeitung von Standards, Methoden und Leitlinien für die für die 
Durchsetzung des Verbraucherschutzes zuständigen Beamten; 

f) Beamtenaustausch. 

Die Mitgliedstaaten können in Zusammenarbeit mit der Kommission 
unter den unter den Buchstaben a) bis f) genannten Bereichen gemein
sam tätig werden. Die Mitgliedstaaten erstellen in Zusammenarbeit mit 
der Kommission einen gemeinsamen Rahmen für die Klassifizierung 
von Verbraucherbeschwerden. 

(2) Die zuständigen Behörden können einen Beamtenaustausch zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit organisieren. Die zuständigen Behör
den treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die zuständigen aus
getauschten Beamten während der Austauschmaßnahmen wirksam in 
die Tätigkeit der zuständigen Behörde eingebunden werden können. 
Zu diesem Zweck sind diese Beamten im Rahmen des Austauschs 
befugt, die ihnen von der zuständigen Behörde des aufnehmenden Mit
gliedstaats übertragenen Aufgaben im Einklang mit dessen Rechtsvor
schriften auszuführen. 

(3) Während des Austauschs gelten für die zivil- und strafrechtliche 
Haftung der zuständigen Beamten dieselben Bestimmungen wie für die 
Beamten der zuständigen Behörde des aufnehmenden Mitgliedstaats. 
Die zuständigen Beamten halten im Rahmen des Austauschs die beruf
lichen Standards ein und unterliegen internen Verhaltensregeln der zu
ständigen Behörde des aufnehmenden Mitgliedstaats, die insbesondere 
den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten, ein faires Verfahren und die strikte Beachtung der in Arti
kel 13 festgelegten Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitsbestimmun
gen gewährleisten. 

(4) Die für die Anwendung dieses Artikels erforderlichen gemein
schaftlichen Maßnahmen, einschließlich der Vereinbarungen über die 
Durchführung gemeinsamer Tätigkeiten, werden gemäß dem in Arti
kel 19 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 

Artikel 17 

Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Soweit dies zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung er
forderlich ist, unterrichten die Mitgliedstaaten einander und die Kom
mission über ihre Tätigkeiten von gemeinschaftlichem Interesse in Be
reichen wie zum Beispiel den folgenden: 

a) Verbraucherinformation und -beratung, 

b) Unterstützung der Tätigkeit von Verbraucherverbänden, 

c) Unterstützung der Tätigkeiten von Stellen, die für die außergericht
liche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig sind, 

d) Unterstützung des Zugangs der Verbraucher zu den Gerichten, 

e) Sammlung von Statistiken, Forschungsergebnissen und anderen In
formationen über Verbraucherverhalten, Verbrauchereinstellungen 
und Untersuchungsergebnisse. 

Die Mitgliedstaaten können in Zusammenarbeit mit der Kommission in 
den unter den Buchstaben a) bis e) genannten Bereichen gemeinsam 
tätig werden. Die Mitgliedstaaten erstellen in Zusammenarbeit mit der 
Kommission einen gemeinsamen Rahmen für die unter Buchstabe e) 
genannten Tätigkeiten. 

(2) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels erfor
derlichen gemeinschaftlichen Maßnahmen, einschließlich der Verein
barungen über die Durchführung gemeinsamer Tätigkeiten, werden ge
mäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 

▼B
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Artikel 18 

Internationale Vereinbarungen 

Die Gemeinschaft arbeitet in den von dieser Verordnung erfassten Be
reichen mit Drittstaaten und den zuständigen internationalen Organisa
tionen zusammen, um den Schutz der wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher zu verbessern. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit, ein
schließlich der Festlegung der Einzelheiten für die Amtshilfe, können 
Gegenstand von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den betref
fenden Drittstaaten sein. 

KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Ar
tikel 8. 
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG 
wird auf drei Monate festgesetzt. 
(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 20 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss prüft alle mit der Durchführung dieser Verord
nung in Verbindung stehenden Fragen, die vom Vorsitzenden entweder 
auf eigene Initiative oder auf Verlangen des Vertreters eines Mitglied
staats aufgeworfen werden. 
(2) Insbesondere prüft und bewertet er das Funktionieren der in der 
Verordnung vorgesehenen Regelungen für die Zusammenarbeit. 

Artikel 21 

Berichte 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der in
nerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie in den unter diese Ver
ordnung fallenden Bereichen erlassen; ferner teilen sie ihr den Wortlaut 
der Abkommen — außer solchen, die sich auf Einzelfälle beziehen — 
mit, die sie in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen schlie
ßen. 
(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle zwei Jahre, 
vom Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung an gerechnet, Bericht 
über die Durchführung dieser Verordnung. Die Kommission macht 
diese Berichte der Öffentlichkeit zugänglich. 
(3) Die Berichte enthalten folgende Angaben: 
a) alle neuen Informationen über die Organisationsstruktur, die Befug

nisse, die Ressourcen und die Verantwortlichkeiten der zuständigen 
Behörden, 

b) alle Informationen über Entwicklungstrends, eingesetzte Mittel oder 
Methoden bei innergemeinschaftlichen Verstößen, insbesondere sol
che Informationen, die auf Mängel oder Lücken in dieser Verord
nung oder in den Gesetzen zum Schutz der Verbraucherinteressen 
hinweisen, 

▼B
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c) alle Informationen über Durchsetzungsverfahren, die sich als wirk
sam erwiesen haben, 

d) zusammenfassende Statistiken über die Tätigkeit der zuständigen 
Behörden, wie zum Beispiel Maßnahmen im Rahmen dieser Ver
ordnung, eingegangene Beschwerden, Klagen zur Rechtsdurchset
zung und Urteile, 

e) Zusammenfassungen wichtiger nationaler Urteile zur Auslegung der 
Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen, 

f) alle sonstigen für die Anwendung dieser Verordnung relevanten In
formationen. 

(4) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten einen Be
richt über die Anwendung dieser Verordnung. 

▼M6 

Artikel 21a 

Überprüfung 

Bis zum 31. Dezember 2014 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem die Wirksamkeit und 
operativen Mechanismen dieser Verordnung bewertet und die mögliche 
Aufnahme zusätzlicher Rechtsvorschriften zum Schutz der Interessen 
der Verbraucher in den Anhang eingehend geprüft werden. Der Bericht 
wird auf der Grundlage einer externen Bewertung und weitreichender 
Konsultationen mit allen maßgeblichen Akteuren erstellt und gegebe
nenfalls zusammen mit einem entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag 
vorgelegt. 

▼B 

Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 29. Dezember 2005. 

Die Bestimmungen über die Amtshilfe in den Kapiteln II und III gelten 
ab dem 29. Dezember 2006. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG 

Von Artikel 3 Buchstabe a) ( 1 ) erfasste Richtlinien und Verordnungen 

▼M6 
1. Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung 
(ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21): Artikel 1, Artikel 2 Buchstabe c 
und Artikel 4 bis 8. 

▼B 
2. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den 

Verbraucherschutz im Fall von außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse
nen Verträgen (ABl. L 372 vom 31.12.1985, S. 31). 

▼M6 
3. Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richt
linie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 

4. Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Medien
dienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 
15.4.2010, S. 1): Artikel 9, 10, 11 sowie Artikel 19 bis 26. 

▼M9 
5. Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ). 

▼M6 
6. Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche 

Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29). 

7. Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Januar 2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte 
Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubs
produkte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen (ABl. L 33 vom 
3.2.2009, S. 10). 

▼B 
8. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz 
(ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19). Geändert durch die Richtlinie 
2002/65/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16). 

▼M6 __________ 

▼B 
10. Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Feb

ruar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der 
ihnen angebotenen Erzeugnisse (ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27). 

11. Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der 
Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12). 

12. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informati
onsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Bin
nenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 
vom 17.7.2000, S. 1). 

▼B 

( 1 ) ►M6 Die Richtlinien unter den Nummern 6, 8 und 13 enthalten Sonderbestimmun
gen. ◄ 

( 2 ) Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Novem
ber 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1).
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13. Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Huma
narzneimittel: Artikel 86 bis 100 (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 
Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/27/EG (ABl. L 136 vom 
30.4.2004, S. 34). 

14. Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Ver
braucher. 

15. Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen (ABl. L 46 vom 
17.2.2004, S. 1). 

▼M1 
▼C1 

16. Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegen
über Verbrauchern im Binnenmarkt (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 

▼M3 
17. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz
richtlinie für elektronische Kommunikation), Artikel 13 (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37). 

▼M4 
18. Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffs
verkehr ( 1 ). 

▼M5 
19. Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ( 2 ). 

▼M7 
20. Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig
keiten (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 63): Artikel 13. 

▼M8 
21. Verordnung (EG) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Mai 2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig
keiten (Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenhei
ten) (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 1): Artikel 14. 

▼M10 
22. Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking 
und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 
und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 60 I vom 
2.3.2018, S. 1.) nur, wenn der Kunde ein Verbraucher im Sinne des Arti
kels 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) 2018/302 ist. 

▼B 

( 1 ) ABl. L 334 vom 17. Dezember 2010, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1.


